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40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §8;

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

Rechtssatz

Primär ist im Zusammenhang mit der Entscheidung nach § 8 AsylG 1997 auf den schon im Asylantrag angesprochenen

Umstand hinzuweisen, dass es sich bei der Asylwerberin um eine "alleinstehende Frau mit einem kleinen Baby"

handelt. Dies hätte es erfordert, auf die besondere Situation einer abgeschobenen Mutter mit Kleinkind ohne

Familienanschluss einzugehen (Hinweis: E 24.8.2004, Zl. 2003/01/0125). Dazu kommt, dass die Asylwerberin gemäß

den behördlichen Feststellungen nach ihren ersten sechs Lebensjahren nur mehr zwei bis drei Jahre in Mazedonien

verbracht hat, dort daher nicht verwurzelt ist, und zufolge ihren vom unabhängigen Bundesasylsenat nicht in Zweifel

gezogenen Behauptungen nur über eingeschränkte Kenntnisse der mazedonischen Sprache verfügt. All dem werden

die zu allgemein gehaltenen behördlichen Feststellungen über die Situation für Rückkehrer in Mazedonien nicht

gerecht.
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